
Energieausweis für Gebäude

Beispiel Bedarfsausweis



Bedarfs- oder Verbrauchsausweis?

Die Energieeinsparverordnung sieht vor, dass Interessenten ab dem 1. Juli 2008 bei
Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von Wohngebäuden mit Baujahr 1965 oder
früher ein Energieausweis zugänglich zu machen ist. Für später errichtete
Wohngebäude gilt die Ausweispflicht ab dem 01. Januar 2009, für
Nichtwohngebäude dann ab dem 01. Juli 2009. Bei Neubauten ist der
Energieausweis bereits seit dem Jahr 2002 Pflicht.
Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten – als Bedarfs- und
Verbrauchsausweis.
Während der bedarfsbasierte Energieausweis auf einer technischen Analyse des
Gebäudes beruht, gibt der verbrauchsbasierte Energieausweis den
Energieverbrauch der Gebäudenutzer für Heizung und
Warmwasser der letzten drei Jahre an.
Die EnEV 2007 lässt dem Gebäudeeigentümer die Wahl zwischen den beiden
Energieausweisvarianten. Die dena empfiehlt für Wohngebäude allerdings
generell bedarfsbasierte Energieausweise.
Der Bedarfsausweis ermöglicht eine vom Nutzerverhalten unabhängige
Bewertung der energetischen Eigenschaften des Gebäudes und so die
Vergleichbarkeit von Gebäuden untereinander. Eine gesetzliche Pflicht für
Bedarfsausweise besteht bei Neubauten sowie bei umfassend sanierten
Bestandsgebäuden, für die im Rahmen eines Bauantrags die Einhaltung der EnEV
rechnerisch nachgewiesen wurde.
Ab dem 01. Oktober 2008 muss auch für Bestandsgebäude mit weniger als fünf

Wohnungen, für die ein Bauantrag vor dem 01. November 1977 gestellt wurde, ein
Bedarfsausweis erstellt werden. Es sei denn beim Bau selbst oder durch spätere
Modernisierung wird mindestens das Wärmeschutzniveau der ersten
Wärmeschutzverordnung von 1977 erreicht. Unabhängig vom verwendeten
Verfahren müssen den Bedarfs- und Verbrauchsausweisen individuelle,
wirtschaftlich sinnvolle Empfehlungen für Modernisierungsmaßnahmen beigefügt
werden. Selbst wenn Modernisierungsempfehlungen nicht möglich sind – z.B. bei
Neubauten oder energetisch kürzlich umfassend sanierten Gebäuden – darf das vom
Energieausweisaussteller unterzeichnete Formblatt nicht fehlen.



Inhalt und Aufbau des Energieausweises.

Der Energieausweis weist die energetische Qualität des Gebäudes aus, erfasst
allgemeine Gebäudedaten und stellt die Ergebnisse der Bewertung übersichtlich
zusammen. Er besteht aus vier DIN A4 Seiten.
Die Modernisierungsempfehlungen werden dem Energieausweis in Form einer
Extraseite beigelegt. Das Herzstück des Energieausweises ist eine Farbskala.
Sie zeigt auf einen Blick, wie viel Energie das Gebäude im Vergleich zu anderen
benötigt. Dabei werden die Qualität der Gebäudehülle (z.B. Fenster, Decke,
Außenwände), der Heizungsanlage und des Energieträgers (z.B. Heizöl, Erdgas,
Strom) berücksichtigt.
Oder es wird der Energieverbrauch der Bewohner der letzten drei Jahre zugrunde
gelegt. Liegt das Gebäude im „grünen Bereich“, ist der energetische Ist-Zustand des
Gebäudes sehr gut. Steht der Pfeil auf „gelb“, sollte über
Modernisierungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Und „rot“ deutet auf große
Einsparpotenziale hin. Darüber hinaus enthält der Energieausweis Angaben zur
Lüftung und zum CO2-Ausstoß (freiwillige Angabe).
Der Energieausweis ist eine wichtige Erstinformation und ein effizientes
Analyseinstrument. Auf Grundlage der Modernisierungsempfehlungen
im Energieausweis kann eine weiter gehende ausführliche Energieberatung
aufbauen oder Maßnahmen direkt anschließen.
Der Energieausweis zeigt auf, wie die energetische Qualität des Gebäudes
verbessert werden kann, z.B. mit zusätzlicher Wärmedämmung, neuen
Fenstern oder einer neuen Heizungsanlage, am besten in Verbindung mit einer
Solaranlage auf dem Dach.
Somit ist der Energieausweis für Gebäudeeigentümer ein Einstieg in die
energetische Modernisierung eines Gebäudes. Denn nur eine energetisch sinnvolle
und optimal abgestimmte Modernisierung erhöht die Unabhängigkeit von zukünftig
steigenden Energiepreisen, sorgt für einen höheren Wohnkomfort und erhöht den
Wert der Immobilie bei Verkauf oder Vermietung.

Bei weiteren Fragen oder Sie brauchen einen Energieausweis für
Wohngebäude, sowie Fördermittel der kfw, nehmen Sie bitte Kontakt
mit mir auf.

TEL: 05751 – 87380

E-Mail: Hartmann-Schornsteinfeger.de

Ihr Bez i rksschornstein fegerme is ter berä t S ie gerne - neutra l und unabhängi g.

Das Glück ist greifbar !!! - Ihr Schornsteinfeger ist der Experte für…


